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BEITRAGSVEREINBARUNG  

zwischen der  

Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Bern RKK 

und  

dem Verein Haus der Religionen – Dialog der Kulturen HdR 

 

Das Leitbild des Vereins Haus der Religionen enthält unter anderem folgende Kernsätze: 

- Das Haus der Religionen bietet einen sicheren Ort für die Begegnung von Menschen unter-

schiedlicher Religionen und Kulturen.  

- Es setzt sich ein für eine Gesellschaft, in der Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen, 

Weltanschauungen und kultureller Herkunft friedlich zusammenleben können.  

- Es fördert die Begegnung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und schafft Raum 

für den sorgfältigen und respektvollen Dialog zwischen Individuen und Gruppen mit verschiede-

nen religiösen und kulturellen Bezügen. Dabei sucht es auch den Dialog mit Menschen und 

Gruppen, die sich nicht religiös verorten.  

- Als Labor des interkulturellen und interreligiösen Dialogs handelt es experimentell und innovativ. 

Es greift aktuelle Herausforderungen auf und gibt zukunftsorientierte Impulse.  

Damit handelt das Haus der Religionen im Sinne der RKK und erfüllt eine wichtige gesamtgesellschaftli-

che Leistung im Kanton Bern und darüber hinaus.  

Aufgrund dieses gemeinsamen Interesses unterstützt die Römisch-katholische Landeskirche des Kan-

tons Bern das Haus der Religionen mit einem alljährlichen Beitrag. Dieser wird in der vorliegenden Ver-

einbarung geregelt.  

1. Zweck der vorliegenden Vereinbarung  

Diese Beitragsvereinbarung regelt die finanzielle Unterstützung der RKK zugunsten des Vereins Haus 

der Religionen für die Jahre 2026 bis 2031. 

2. Leistungen der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Bern 

Die röm.-kath. Landeskirche des Kantons Bern unterstützt den Verein Haus der Religionen – Dialog der 

Kulturen mit einem jährlichen Beitrag von CHF 50'000 für die Jahre 2026 bis 2031. Dieser Betriebsbeitrag 

wird für die Arbeit des Vereins als Träger des Hauses der Religionen – Dialog der Kulturen eingesetzt. 
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3. Leistungen des Vereins Haus der Religionen 

Das Haus der Religionen stellt den Betrieb gemäss seinem eigenen Leitbild sicher und garantiert den an-

geschlossenen Religionsgemeinschaften ihre Kulturen und Verschiedenheiten ebenso wie ihre gemein-

samen Interessen zu leben.  

Als Ort der Begegnung schafft es Raum für den sorgfältigen und respektvollen Dialog zwischen Indivi-

duen und Gruppen mit verschiedenen religiösen und kulturellen Bezügen.  

Als Labor des interkulturellen und interreligiösen Dialogs handelt es experimentell und innovativ. Es greift 

aktuelle Herausforderungen auf und gibt zukunftsorientierte Impulse. 

4. Berichterstattung 

Der Verein Haus der Religionen erstattet der RKK jährlich Bericht durch die Zustellung des Jahresbe-

richts und der Betriebsrechnung. 

5. Öffentlichkeitsarbeit 

Der Verein Haus der Religionen verpflichtet sich, in seinen Publikationen und auf seiner Internetseite auf 

die finanzielle Unterstützung durch die RKK hinzuweisen.  

6. Schlussbestimmungen  

Die vorliegende Vereinbarung gilt ab 1. Januar 2026 für eine Dauer von 6 Jahren bis 31.12.2031.   

Sie kann im gegenseitigen Einverständnis jederzeit ergänzt oder verändert werden. 

Sie kann jeweils unter Einhaltung einer Frist von 12 Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres gekün-

digt werden. 
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